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[bookmark: Empfänger]An das 
Landratsamt Rhön-Grabfeld
Spörleinstr. 11
97616 Bad Neustadt a. d. Saale

Name
Str. 
PLZ Ort  
[bookmark: Briefdatum]Ort, den 18.05.2026

[bookmark: Betreff]Neufestsetzung eines qualitativen bzw. quantitativen Heilquellenschutzgebietes 
in den Gemarkungen Aubstadt, Ottelmannshausen, Herbstadt, Großeibstadt, Bad Königs-hofen i.Gr., Ipthausen, Eyershausen, Merkershausen, Althausen und Gabolshausen zum Schutz der staatlich anerkannten Heilquellen „UrbaniHeilquelle“ (Heilwasserbrunnen 1) und „RegiusHeilquelle“ (Heilwasserbrunnen 2) der Stadt Bad Königshofen i.Gr. 
vor qualitativen bzw. quantitativen Beeinträchtigungen 


Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin mit folgenden Grundstücken von der geplanten Ausweisung des Heilquellenschutzgebietes der Stadt Bad Königshofen i.Gr. betroffen:
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hiermit lege ich Einspruch gegen die Festsetzung beziehungsweise Erweiterung des Heilquellenschutzgebiets ein.

Die vorgesehene Schutzgebietsausweisung greift erheblich in bestehende Eigentumsrechte, die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung sowie die wirtschaftliche Verwertbarkeit meiner Flächen ein. Jeder Eingriff muss verhältnismäßig sein und eine angemessene Abwägung zwischen Allgemeinwohl und Eigentümerinteressen befolgen.


1. Unverhältnismäßiger Eingriff in die landwirtschaftliche Nutzung

Die geplanten Schutzbestimmungen führen zu erheblichen Einschränkungen der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung meiner Flächen. 
[bookmark: _Hlk230036845]Insbesondere widerspreche ich folgenden Auflagen im § 3 der geplanten Wasserschutzgebietsverordnung: (jeweils Nummer sowie quantitative/qualitative Verordnung angeben und kurze Begründung ergänzen und auf den eigenen Betrieb präzisieren)

· [bookmark: _Hlk230036876]Nummer 2.3. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Ich betreibe eine Anlage zum Lagern von Diesel und zum Betanken von Fahrzeugen/Flüssigdünger mit _____________ Liter Fassungsvermögen.
Ich erwarte, dass entweder keine neuen Prüfpflichten durch die Verordnung eingeführt werden oder dass die Aufwendungen für solche Prüfungen, die nur wegen der Wasserschutzgebietsverordnung notwendig werden, übernommen werden.

· [bookmark: _Hlk230036892]Nummer 3.8. Abwasseranlagen, Kleinkläranlagen
Ich betreibe eine Kleinkläranlagen und/oder Abwasseranlage.
Ich erwarte, dass entweder keine neuen Prüfpflichten durch die Verordnung eingeführt werden oder dass die Aufwendungen für solche Prüfungen, die nur wegen der Wasserschutzgebietsverordnung notwendig werden, übernommen werden.

· Nummer 5.5. Anlagen zum Lagern und Befüllen von Jauche, Gülle, Silagesickersaft, Festmist und Gärfutter (JGS-Anlagen)
Ich betreibe eine Anlage zum Lagern und Befüllen von ___________________________________________________________________________________________________________________.

[bookmark: _Hlk230036813]Ich erwarte, dass entweder keine neuen Prüfpflichten durch die Verordnung eingeführt werden oder dass die Aufwendungen für solche Prüfungen, die nur wegen der Wasserschutzgebietsverordnung notwendig werden, übernommen werden.

· Nummer 5.3 und 5.4 mit 5.5
Ich bin Tierhalter (Stallplätze, Tierart) _______________________________________ und befürchte bei zukünftigen Stallerweiterungen erhebliche Probleme. Die bisherige Tierhaltung wird über das Verbot der Ausbringung organischer Dünger und / oder das Beweidungsverbot erheblich erschwert und verteuert.

· [bookmark: _GoBack]Nummer 6.4 Ich habe Tierhaltung mit ___________________________
Dabei fällt Mist an. Ich muss Stallmist auch auf meinen Flächen ohne feste Bodenplatte mit Auffangbehälter zwischenlagern bevor der Mist auf der Fläche ausgebracht wird.
Bei ordnungsgemäßer Zwischenlagerung entsprechend der Vorgaben der LFL sehe ich keine Gefährdung für das Trinkwasser.
Das Verbot der Zwischenlagerung von Stallmist sollte aus Nummer 6.4. der Verordnung gestrichen werden.

· Nummer 6.6 Ganzjährige Bodendeckung durch Zwischen– oder Hauptfrucht Bei meinen Flächen überwiegen (Bodenart Lehm, Tonboden,…) Böden. Diese müssen zur Schonung der Bodenstruktur bei günstigen Feuchteverhältnissen bearbeitet werden. Das Risiko zu nasser Flächen nach XX.YY. nach Ende des Pflugverbotes viel zu hoch.
Fruchtfolge, Bodenbearbeitung und ganzjährige Bodenbedeckung sind umfangreich im Fachrecht und der Konditionalität des Förderrechtes geregelt. Weitere pflanzenbauliche Vorgaben sind nicht notwendig. Der Punkt 6.6. soll gestrichen werden. Allenfalls sollten Vorgaben in diesem Bereich flexibel über freiwillige Vereinbarungen mit der Landwirtschaft geregelt werden.
 
· [bookmark: _Hlk230036901]Nummer ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Weitere Überlegungen könnten sein:
· Wollen Sie in der Zukunft Ihren Boden durch Bodenaufträge wie humusreichen Mutterboden aufwerten? (Nummer 1.3)
· Setzen Sie derzeit eine ganzjährige Bodenbedeckung um beziehungsweise passen die angegebenen Fristen (Nummer 6.6)
·  Haben Sie JGS-Anlagen und/oder Stallungen? (Nummer 5.3 – 5.5)
Hier neue Fristen beachten!
· Arbeiten Sie mit wassergefährdenden Stoffen im Betrieb? (Nummer 2.3, 2.7, 2.8). Hierzu zählen auch Privathäuser mit Ölheizungen. 
· Haben Sie Kleinkläranlagen? (Nummer 3.8). Hier neue Fristen beachten!

Die Landwirtschaft ist auf langfristige Planungssicherheit angewiesen. Durch die Schutzgebietsfestsetzung entstehen erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Nutzung und Entwicklung meines Betriebes.

Gerade moderne landwirtschaftliche Betriebe arbeiten heute unter strengen gesetzlichen Vorgaben des Dünge-, Boden- und Gewässerschutzrechts. Diese bestehenden Regelungen wurden bei der Erforderlichkeit zusätzlicher Einschränkungen offenbar nicht ausreichend berücksichtigt.

Darüber hinaus führt das Ausweisen eines solches Schutzgebietes zu zusätzlichen Verboten beim Einsatz bestimmter Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat. Unter diesem Gesichtspunkt ist eine Vergrößerung eines Schutzgebietes nur bei zwingender und unvermeidbarer Notwendigkeit vorzunehmen.

Der Einsatz wirksamer Pflanzenschutzmittel ermöglicht mir 

eine konservierende Bodenbearbeitung 
und damit eine bessere Wasserspeicherung im Boden 
sowie eine insgesamt ressourcenschonendere Bewirtschaftung.

Werden bestimmte Wirkstoffe oder Anwendungen künftig eingeschränkt oder verboten, führt dies zwangsläufig zu höheren Produktionskosten und einer zusätzlichen mechanischen Bodenbearbeitung.

Gerade unter den heutigen klimatischen Bedingungen mit zunehmenden Trockenperioden ist dies aus landwirtschaftlicher Sicht weder nachhaltig noch fachlich sinnvoll.


2. Wirtschaftliche Nachteile und Wertminderung

Die Festsetzung des Heilquellenschutzgebiets führt zu erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen.
Hierzu zählen insbesondere (jeweils auf eigenen Betrieb spezifizieren):

* Wertminderung der Grundstücke,
* Einschränkung der Verpachtbarkeit,
* erschwerte Finanzierungsmöglichkeiten,
* geringere Investitionssicherheit,
* Einschränkungen zukünftiger Hofentwicklung,
* zusätzliche bürokratische Belastungen,
* mögliche Nutzungsausfälle.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen für die betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die landwirtschaftlichen Betriebe wurden nach meiner Auffassung bislang weder ausreichend untersucht noch angemessen bewertet. Gleichzeitig drohen den Betrieben erhebliche zusätzliche Belastungen durch die Auflagen des Heilquellenschutzgebietes – diesen finanziellen Ausgleich für diese Mehraufwendungen werde ich von der Stadt Bad Königshofen einfordern.

Vor diesem Hintergrund beantrage ich (auf eigenen Text spezifizieren):
1. die alte Schutzzone beizubehalten. 
2. die Auflagen zu überarbeiten
3. die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Belange der Landwirtschaft,
4. die Prüfung milderer und verhältnismäßigerer Maßnahmen.
5.

Ich bitte um Berücksichtigung dieses Widerspruchs.


Mit freundlichen Grüßen


_______________________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschrift

.../2

.../5

